
12. Mai 2025

Datenschutz im Fokus: Neue Leitlinien
für Behörden in Brandenburg!

Am 12. Mai 2025 klären Datenschutzaufsichtsbehörden
rechtliche Unsicherheiten für Onlinedienste und

Anonymisierung.

Am 12. Mai 2025 wurde festgestellt, dass in der kommunalen
Praxis beim Thema Datenschutz weiterhin erhebliche
Rechtsunsicherheiten bestehen. Dies wurde im Rahmen einer
Mitteilung der Datenschutzaufsichtsbehörden von Bund und
Ländern bekanntgegeben. Die Konferenz der
Datenschutzaufsichtsbehörden hat eine Orientierungshilfe für
Behörden erarbeitet, die (EfA-)Onlinedienste betreiben oder
nutzen. Dieses Dokument soll als Unterstützung für Behörden
dienen, um den rechtlichen Rahmen beim Umgang mit
personenbezogenen Daten klarer zu gestalten. 

Mit dem Inkrafttreten des OZG-Änderungsgesetzes im Juli 2024
wurden zwar viele datenschutzrechtliche Fragen zur Nutzung



und Nachnutzung von Onlinediensten geklärt, dennoch bestehen
weiterhin Unsicherheiten. Insbesondere bei der konkreten
Anwendung von Datenschutzregelungen im Zusammenhang mit
der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) sind viele
Fragen offen geblieben. 

Orientierungshilfe der DSK

Das Land Brandenburg verweist auf seiner Infowebsite auf die
relevante Publikation der Datenschutzaufsichtsbehörden, die
nun auch eine Orientierungshilfe zu datenschutzrechtlichen
Fragen speziell für Behörden anbietet, die im EfA-Kontext tätig
sind. Diese Initiative ist Teil eines umfassenderen Ansatzes, der
auch den Europäischer Datenschutzausschuss (EDSA)
einbezieht, welcher plant, zusätzliche Leitlinien zur
Anonymisierung von Daten zu veröffentlichen. 

Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben angekündigt, noch in
diesem Jahr weitere praktische Hilfestellungen zur effektiven
Anonymisierung und Pseudonymisierung personenbezogener
Daten zu entwickeln. Diese Hilfestellungen könnten für viele
Behörden von großer Bedeutung sein, da die rechtlichen
Anforderungen an den Umgang mit personenbezogenen Daten
ständig steigen. 

 Orientierungshilfe für EfA-Onlinedienste
 Weiterführende Unterstützung zur Anonymisierung und
Pseudonymisierung
 Geplante EDSA-Leitlinien zur Anonymisierung

Die bereits veröffentlichten Leitlinien zur Pseudonymisierung
werden als Grundlage für das DSK-Papier dienen, das konkrete
Anforderungen und Verfahren behandelt. Diese Schritte sind
entscheidend, um den Behörden eine klare Richtung in der
zunehmend komplexen Landschaft des Datenschutzes zu geben
und förderlich für den Schutz der Bürgerrechte zu sein. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass die Herausforderungen im



Bereich Datenschutz nach wie vor bestehen, aber die neuen
Maßnahmen und Hilfsangebote der
Datenschutzaufsichtsbehörden könnten helfen, die
Rechtsunsicherheiten abzubauen und die Umsetzung des OZG
rechtssicherer zu gestalten.

Für weitere Informationen finden Sie die vollständigen Berichte
der Kommune21 und die umfassenden Materialien von 
Datenschutz Berlin.

Details
Quellen www.kommune21.de

www.datenschutz-berlin.de

Besuchen Sie uns auf: n-ag.de
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